
Belehrung für den Schulbetrieb ab dem 04.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

für einen reibungslosen Ablauf und der Einhaltung der Festlegungen des Infektionsschutzgesetzes 
müssen verschiedene Maßnahmen eingehalten werden. 

Deshalb sind folgende Maßnahmen strikt einzuhalten! 

1. Die Präsenzzeit im Unterricht beginnt pünktlich entsprechend des Stundenplans. 
Zuspätkommende Schüler können erst nach der versäumten Stunde wieder in den Unterricht. 

2. Nach dem Unterricht ist das Schulgelände unverzüglich zu verlassen. 
3. In unvermeidbaren Freistunden sind die individuellen Plätze im Raum einzuhalten bzw. der 

vorgegebene Pausenhof zu nutzen. Das Schulgelände wird nicht verlassen. 
4. Bei schlechtem Wetter wird die Pause am individuellen Platz verbracht. 
5. Alle Hygienevorschriften sind einzuhalten! Dazu gehören: 

- entsprechendes mehrfaches Waschen der Hände 
- Desinfizieren, vor allem beim Betreten der Schule 
- Einhaltung der vom Lehrer vorgegebenen Plätze im Raum (auch in den Pausen beim 

Verbleiben im Raum) 
- Einhalten des Mindestabstandes sowie die Kontaktbeschränkung auf 2 Personen (betrifft 

auch die Pause im Klassenraum, auf den Fluren und auf den Treppenaufgängen) 
- Es wird niemandem die Hand gegeben, niemanden umarmt und kein Körperkontakt zu 

Personen gesucht! 
6. Die vorgegebenen Wege (Bodenkennzeichnung) in den Fluren sind einzuhalten! 
7. Die Toiletten werden nur einzeln betreten! 
8. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss in den Pausen und beim Raumwechsel getragen werden 

und wird im Unterricht empfohlen. Diese ist selbst mitzubringen! 
9. In den Pausen ist nur der vorgegebene Pausenhof zu benutzen. Auch hier gelten die o.g. 

Vorschriften! 
10. Partner- und Gruppenarbeiten sind nicht gestattet. 
11. Die Schließfächer werden nicht genutzt. 
12. An Tagen, an denen Distanzunterricht stattfinden wird, werden die Aufgaben zu Hause 

entsprechend erledigt. 
13. Für die anstehenden Abschlussprüfungen ist zu beachten, dass Smartphones und 

Smartwaches nicht mit in die Schule gebracht werden dürfen. (Aus Hygienegründen können 
wir diese nicht wie bisher in Handyboxen unterbringen.) 

Sollte gegen die o.g. Belehrung, trotz Ermahnung, verstoßen werden, kann zur Sicherheit der 
anderen Schüler, eine Teilnahme am Unterricht nicht stattfinden. 

 

gez. G. Geßenhardt         

(Schulleiterin)  

Kenntnisnahme Eltern: ____________________________ 

Hiermit verpflichte ich mich zur Einhaltung:  

 

Name, Vorname, Klasse:  _______________________________ 

 

Unterschrift Schüler/Schülerin:  _______________________________  


